
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 

Grundverordnung) 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 119 vom 4. Mai 2016) 

Seite 51 Artikel 30 Absatz 2 Einleitung 

Anstatt: „… ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten 
Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält:“, 

muss es heißen: „… ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten 
Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält:“.   

Seite 52 Artikel 33 Absatz 5 Satz 1 

Anstatt: „Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich 
aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, 
von deren Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen.“ 

muss es heißen: „Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich 
aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, 
ihrer Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen.“   

Seite 53 Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a und b 

Anstatt: „a) der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen 
hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten 
angewandt wurden, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, 
die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, 
etwa durch Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
mehr besteht; 

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine 
öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen 
Personen vergleichbar wirksam informiert werden.“ 

muss es heißen: „a) der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen und diese Vorkehrungen wurden auf die von der Verletzung betroffenen 
personenbezogenen Daten angewandt, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen 
Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, 
unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung; 

b) der Verantwortliche hat durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt, dass das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
mehr besteht; 

c) die Benachrichtigung wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. In diesem Fall hat 
stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die 
die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.“     
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